U

— B8N Rat der
=Nl Europaischen Union

il

Briissel, den 28. November 2025

(OR. en)
16075/25
Interinstitutionelles Dossier:
2023/0290(COD)

CODEC 1949
MI 971
ENT 263
CONSOM 274
SAN 784
COMPET 1250
CHIMIE 141
ENV 1291
PE 98

INFORMATORISCHER VERMERK

Absender: Generalsekretariat des Rates

Empfanger: Ausschuss der Standigen Vertreter/Rat

Betr.: ANNAHME VON GESETZGEBUNGSAKTEN NACH DER ZWEITEN

LESUNG IM EUROPAISCHEN PARLAMENT

Vorschlag fir eine VERORDNUNG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS
UND DES RATES uber die Sicherheit von Spielzeug und zur Aufhebung
der Richtlinie 2009/48/EG

— Ergebnis der zweiten Lesung im Europaischen Parlament
(StraBburg, 24. bis 27. November 2025)

I. ABSTIMMUNG

Die Prisidentin des Européischen Parlaments hat am 25. November 2025 den Standpunkt des

Rates! in erster Lesung ohne Abéinderungen fiir gebilligt erklart.

Der Wortlaut der legislativen EntschlieBung des Européischen Parlaments ist in der Anlage

enthalten.

! Dok. 9663/1/25 REV 1.
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II. ANNAHME VON GESETZGEBUNGSAKTEN NACH DER ZWEITEN LESUNG IM
EUROPAISCHEN PARLAMENT

Da das Européische Parlament den Standpunkt des Rates in erster Lesung ohne Abédnderungen
gebilligt hat, gilt gemal Artikel 294 Absatz 7 Buchstabe a AEUV der betreffende Rechtsakt als in

der Fassung des vom Rat in erster Lesung festgelegten Standpunkts erlassen.

Nach der Unterzeichnung durch die Priasidentin des Europdischen Parlaments, den Prasidenten des
Rates, den Generalsekretir des Europdischen Parlaments und die Generalsekretirin des Rates wird

der betreffende Rechtsakt im Amtsblatt der Europdischen Union verdffentlicht.
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ANLAGE
(25.11.2025)

P10 _TA(2025)0279
Sicherheit von Spielzeug und Aufhebung der Richtlinie 2009/48/EG

Legislative EntschlieSung des Européiischen Parlaments vom 25. November 2025 zu dem
Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass einer Verordnung des
Europiischen Parlaments und des Rates iiber die Sicherheit von Spielzeug und zur
Aufhebung der Richtlinie 2009/48/EG (09663/1/2025 — C10-0251/2025 - 2023/0290(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: zweite Lesung)

Das Europdische Parlament,

— unter Hinweis auf den Standpunkt des Rates in erster Lesung (09663/1/2025 —
C10-0251/2025),

—  unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europdischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
vom 13. Dezember 20231,

—  unter Hinweis auf seinen Standpunkt in erster Lesung? zu dem Vorschlag der Kommission an
das Europdische Parlament und den Rat (COM(2023)0462),

— gestiitzt auf Artikel 294 Absatz 7 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union,

— unter Hinweis auf die vorldufige Einigung, die gemdf3 Artikel 75 Absatz 4 seiner
Geschéftsordnung vom zustidndigen Ausschuss angenommen wurde,

— gestiitzt auf Artikel 68 seiner Geschéftsordnung,

- unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses fiir Binnenmarkt und Verbraucherschutz
fiir die zweite Lesung (A10-0227/2025),

1. billigt den Standpunkt des Rates in erster Lesung;

2. nimmt die dieser EntschlieBung beigefiigte Erkldrung der Kommission zur Kenntnis, die im
Amtsblatt der Europdischen Union (Reihe C) verdffentlicht wird;

3. stellt fest, dass der Gesetzgebungsakt entsprechend dem Standpunkt des Rates erlassen wird;

4.  beauftragt seine Prisidentin, den Gesetzgebungsakt mit dem Prisidenten des Rates gemal
Artikel 297 Absatz 1 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europédischen Union zu

1 ABI. C, C/2024/1577, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1577/0;.
2 ABIL. C, C/2025/1032, 27.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1032/0j.
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unterzeichnen;

5.  beauftragt seinen Generalsekretir, den Gesetzgebungsakt zu unterzeichnen, nachdem
iiberpriift worden ist, dass alle Verfahren ordnungsgeméaf abgeschlossen worden sind, und im
Einvernehmen mit der Generalsekretirin des Rates die Veroffentlichung des
Gesetzgebungsakts im Amtsblatt der Europdischen Union zu veranlassen;

6.  Dbeauftragt seine Prisidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission
sowie den nationalen Parlamenten zu {ibermitteln.
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ANLAGE ZU DER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG

ERKLARUNG DER KOMMISSION ANLASSLICH DES ERLASSES DER VERORDNUNG
(EU) 2025/...*

Die Kommission bewertet regelméfig und systematisch unter Beriicksichtigung der verfiigbaren
wissenschaftlichen Erkenntnisse das Vorhandensein gefahrlicher Chemikalien in Spielzeug, um die
Grenzwerte oder die Bedingungen flir das Vorhandensein bestimmter chemischer Stoffe oder
Gemische in Spielzeug gemal} Artikel 46 der Verordnung 2025/..." iiber die Sicherheit von
Spielzeug anzupassen. Zu diesem Zweck wird die Kommission die Européische
Chemikalienagentur innerhalb von 12 Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung um eine
Stellungnahme zur Sicherheit von Nitrosaminen und nitrosierbaren Stoffen in Spielzeug im
Hinblick auf die Gesamtexposition ersuchen. Zu demselben Zweck wird die Kommission die
Européische Chemikalienagentur innerhalb von 24 Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung
um eine Stellungnahme zur Sicherheit von Blei, Cadmium, Quecksilber und Chrom vi in Spielzeug

im Hinblick auf die Gesamtexposition ersuchen.

* ABIL.: Bitte die Nummer der Verordnung einfiigen, die im Rahmen des Verfahrens

COD 2023/290 angenommen wurde.

16075/25 5
ANLAGE GIP.INST DE



	P10_TA(2025)0279
	Sicherheit von Spielzeug und Aufhebung der Richtlinie 2009/48/EG
	Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. November 2025 zu dem Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Sicherheit von Spielzeug und zur Au...


	ANLAGE ZU DER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG
	ERKLÄRUNG DER KOMMISSION ANLÄSSLICH DES ERLASSES DER VERORDNUNG (EU) 2025/...+

		2025-12-16T12:54:34+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



